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Sachverhalt: 
 

Der Betriebsausschuss nimmt die 7. Änderungssatzung zur Betriebssatzung Immobilienservicebetrieb zur 
Kenntnis. 
 
In seiner Sitzung am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Bielefeld zu TOP 10.1 u.a. beschlossen, die Zahl der 
Ausschussmitglieder im bedingten Pflichtausschuss Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb auf 15 
Mitglieder zu erhöhen. Dieser Beschluss bedingte eine entsprechende Anpassung der Betriebssatzung für 
den Immobilienservicebetrieb. Mit der neuen Formulierung ist bei einer Veränderung der Anzahl der 
stimmberechtigten Betriebsausschussmitglieder zukünftig keine Satzungsänderung mehr erforderlich. 
 
In seiner Sitzung am 17.12.2009 hat sodann der Rat der Stadt Bielefeld durch Beschluss zur Drucksache-
Nr. 205/2009-2014 einstimmig folgenden Änderungen zugestimmt: 
 

Änderung in § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung : 
 
Satz 1 (alt) wird gestrichen. 
Bisher: Der Betriebsausschuss ISB besteht aus 13 vom Rat gewählten Mitgliedern. 
 
Satz 1 neu: 
1 Der Betriebssausschuss wird nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW und 
der Eigenbetriebsverordnung NRW aus Mitgliedern des Rates und sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Bielefeld gebildet. 
 
Satz 2 neu: 
2 Die Anzahl der Ausschlussmitglieder und ihrer Stellvertreter oder Stellvertreterinnen bestimmt der Rat. 
 
Aus dem bisherigen Satz 2 wird Satz 3. 
Aus dem bisherigen Satz 3 wird Satz 4. 

 
Die 7. Änderungssatzung trat mit dem Tage nach der Bekanntmachung (24.12.2009) am 25.12.2009 in 
Kraft. 
Beigeordneter 
 
 
 
 
Moss 

 

 


